
 
 
 

Aufnahmevertrag 
 

zwischen 

 
der Stadt Radevormwald 

vertreten durch 

den/die Schulleiter(in) der Katholischen Grundschule Lindenbaum 
 

und 

 
Name(n) des/der Erziehungsberechtigten    Tel-Nr  Staatsangehörigkeit 

 
Mutter: .........................................................................................     ............................     ......................................... 

 
Vater: ..........................................................................................     ............................     .......................................... 

Straße, Hausnummer, Wohnort 

 

 
 
 
Das Kind 

Name, Vorname Geburtsdatum männlich  ❑ 

weiblich    ❑ 

Staatsangehörigkeit 

Straße, Hausnummer, Wohnort 

 

Religion 

 
wird zum ........................  ❑ in die verlässliche Grundschule 
 ❑ in die Offene Ganztagsschule 
der Katholischen Grundschule Lindenbaum aufgenommen und dort entsprechend der 
gesetzlichen Bestimmungen und der Beitragssatzung OGS, die Bestandteil dieses Vertrages 
ist, unter Berücksichtigung seiner individuellen Lebenssituation, Neigungen und Begabungen 
gefördert, gebildet und betreut. 
 
 

§ 1 Betreuungsumfang 
 
Die verlässliche Grundschule bietet zusätzlich zum planmäßigen Unterricht an Unterrichts-
tagen und an unterrichtsfreien Tagen (außer an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen) 
eine verlässliche Betreuung außerhalb der Unterrichtszeit bis 13.00 Uhr. 
 
Die Offenen Ganztagsschule bieten zusätzlich zum planmäßigen Unterricht an Unterrichts-
tagen, an unterrichtsfreien Tagen (außer an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen) und bei 
Bedarf in den Ferien Angebote außerhalb der Unterrichtszeit (außerunterrichtliche Ange-
bote). Die außerunterrichtlichen Angebote werden in der Regel an allen Unterrichtstagen in 
einem festen zeitlichen Rahmen von spätestens 8 Uhr bis 16 Uhr durchgeführt. 
 
 

§ 2 Elternbeitrag 
 
Für die Betreuung Ihres Kindes wird ein Elternbeitrag nach den gesetzlichen Bestimmungen 
des Landes Nordrhein-Westfalen sowie der Beitragssatzung Schule von der Stadt 
Radevormwald, Amt für Schule, Kultur und Sport erhoben. Der Schulverein der Kath. 



Grundschule Lindenbaum e.V. als Träger der verlässlichen Grundschule/Offenen 
Ganztagsschule bzw. die Schulleitung sind verpflichtet, dem Amt für Schule, Kultur und Sport 
die Namen, Anschriften, Geburtsdaten, die Aufnahme- und Abmeldedaten der Kinder sowie 
entsprechende Angaben der Personensorgeberechtigten unverzüglich mitzuteilen. 
 
 

§ 3 Essensgeld 
 
Die Kinder der Offenen Ganztagsschule erhalten ein kostenpflichtiges Mittagessen. Das 
Essensgeld in Höhe von pauschal 55 € monatlich wird jeweils zum 1. des Monats vom 
Schulverein per Lastschriftverfahren eingezogen. Eine entsprechende Vollmacht ist dem 
Schulverein zu erteilen. 
Bei Krankheit ist die Schule vormittags bis spätestens 08.00 Uhr entsprechend zu 
informieren, damit für das Kind kein Essen für diesen Tag / die kommenden Tage bestellt 
wird.  
 

§ 4 Kündigung des Vertrages 
 
Dieser Vertrag verpflichtet zum Besuch der verlässlichen Grundschule/Offenen 
Ganztagsschule für die Dauer eines Schuljahrs (1. Schultag bis letzten Ferientag vor dem 
darauffolgenden Schuljahr). Er verlängert sich automatisch, wenn der Schüler nicht bis zum 
28. Februar des laufenden Schuljahrs schriftlich bei der Schulleitung der Katholischen 
Grundschule Lindenbaum abgemeldet wird. 
 
An- und Abmeldungen während des laufenden Schuljahrs sind nur in begründeten 
Ausnahmefällen jeweils zum ersten eines Monats möglich (z. B. Wohnungswechsel, 
unvorhersehbare Förder- und Betreuungsbedarfe, Erkrankung von mehr als vier Wochen). 
 
Ein Schüler kann von der Teilnahme an der verlässlichen Grundschule/Offenen 
Ganztagsschule aus wichtigem Grund ausgeschlossen werden. Ein wichtiger Grund liegt u.a. 
vor, wenn das Verhalten des Schülers ein weiteres Verbleiben nicht zulässt, der Schüler das 
Angebot nicht regelmäßig wahrnimmt, den Beitragszahlungen nicht nachgekommen wird 
oder die Angaben, die zur Aufnahme geführt haben, unrichtig waren bzw. sind. Über den 
Ausschluss entscheiden der Träger des Betreuungsangebots, die Schulleitung und der 
Schulträger gemeinsam 
 
 

§ 5 Datenschutzklausel, Bildungsvereinbarung 
 
Der Träger erfasst, verarbeitet und speichert die im Zusammenhang mit dem 
Vertragsverhältnis anfallenden Daten mit Hilfe elektronischer Systeme. Der Träger ist 
berechtigt, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Daten an das Amt für Schule, Kultur 
und Sport weiterzuleiten. 
 
 
 
 
 
Radevormwald, den ..............................  Radevormwald, den ................................ 
 
 
 
................................................................  .................................................................. 
(Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten)  (Unterschrift des (stellv.) Schulleiters) 


